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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Horst Arnold, Florian Ritter, Harald Güller, Klaus Adelt, Inge 
Aures, Florian von Brunn, Michael Busch, Martina Fehlner, Christian Flisek, 
Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Natascha Kohnen, Ruth 
Müller, Doris Rauscher, Markus Rinderspacher, Stefan Schuster, Diana 
Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Ruth Waldmann, Margit Wild 
und Fraktion (SPD) 

Eine globale Steuerreform ist in Reichweite: historische Chance zur Einführung 
einer Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne ergreifen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die klare Positionierung und das entschiedene 
Eintreten des Bundesfinanzministers für mehr Steuergerechtigkeit durch eine Mindest-
besteuerung international tätiger Konzerne und eine Besteuerung der digitalen Wirt-
schaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf Bundesebene zu unterstützen. Nach dem 
Vorstoß von US-Finanzministerin Janet Yellen, von internationalen Konzernen eine 
Mindeststeuer zu erheben, sind eine globale Steuerreform und damit auch ein Ende 
des globalen Steuerwettlaufs tatsächlich in Reichweite. 

 

 

Begründung: 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht „eine neue Dynamik“, die Unterstützung der 
USA gebe der Initiative für eine globale Steuerreform “einen ganz entscheidenden Rü-
ckenwind”. Während der frühere US-Präsident Donald Trump die erforderlichen Maß-
nahmen blockierte, setzt die neue Regierung von US-Präsident Joe Biden auf eine Lö-
sung im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD). US-Finanzministerin Janet Yellen tritt für eine weltweite Mindestbesteuerung 
für Konzerne ein und hat den internationalen Steuerwettbewerb scharf kritisiert. Auch 
der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sieht die Chance für 
ein Abkommen und appelliert, diese historische Gelegenheit zu ergreifen. 

Die erste Säule der geplanten globalen Steuerreform ist eine Mindeststeuer für interna-
tional tätige Konzerne. Die zweite Säule ist eine Digitalsteuer, durch die Digitalunter-
nehmen wie Amazon, Google oder Apple nicht nur am Firmensitz, sondern auch in den 
Ländern Steuern entrichten sollen, in denen sie ihre Umsätze erzielen. Bei der OECD 
wird eine Abmachung zur Steuerreform bis Mitte des Jahres angestrebt. Die gesamte 
Reform könnte jährlich weltweit zusätzliche Steuern von bis zu 100 Mrd. Dollar (rund 
84 Mrd. Euro) erbringen.  

Der weltweite Abwärtswettlauf bei Steuern muss beendet werden, denn Staaten sind 
auf auskömmliche Steuereinnahmen angewiesen. Mit ihnen wird das Gemeinwesen fi-
nanziert durch Investitionen z. B. in moderne Straßen, gute Schulen und ein stabiles 
soziales Sicherungssystem. Auch die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass 
der Staat fiskalisch handlungsfähig ist. Nur so kann er auf Krisensituationen kraftvoll 
reagieren, Betroffene finanziell unterstützen und sich mit einer wirksamen Konjunktur-
politik gegen einen drohenden Wirtschaftsabschwung stemmen.  
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Auch die Staatsregierung ist deshalb aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten na-
tional und international für eine globale Steuerreform einzutreten und das Vorhaben 
entschieden zu unterstützten. 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Horst Arnold, Florian Ritter, Harald Güller, 
Klaus Adelt, Inge Aures, Florian von Brunn, Michael Busch, Martina Fehlner, 
Christian Flisek, Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Ruth Müller, Doris Rauscher, Markus Rinderspacher, Stefan 
Schuster, Diana Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Arif Tasdelen, Ruth 
Waldmann, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Drs. 18/15125 

Eine globale Steuerreform ist in Reichweite: historische Chance zur Einführung 
einer Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne ergreifen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Bernhard Pohl
Abg. Gerd Mannes
Abg. Florian Ritter
Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch
Abg. Prof. Dr. Winfried Bausback
Abg. Tim Pargent
Abg. Markus Plenk
Abg. Martin Böhm
Abg. Steffen Vogel
Abg. Dr. Helmut Kaltenhauser
Staatsminister Albert Füracker
Abg. Franz Bergmüller



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 

auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlichkeitsanträge

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, 

Gerald Pittner u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

Steuerdumping beenden - Einführung einer weltweiten Mindestbesteuerung für 

international tätige Unternehmen (Drs. 18/15078) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Horst Arnold, Florian Ritter, Harald 

Güller u. a. und Fraktion (SPD)

Eine globale Steuerreform ist in Reichweite: historische Chance zur Einführung 

einer Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne ergreifen! 

(Drs. 18/15125) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 

Gülseren Demirel u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Update für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts: Globale Mindeststeuer jetzt! 

(Drs. 18/15126) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-

Steiner, Martin Böhm u. a. und Fraktion (AfD)
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Souveränität der Steuergesetzgebung erhalten - Einheitssteuern hinterfragen 

(Drs. 18/15127) 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache und erteile dem Kollegen Bernhard Pohl für 

die Fraktion der FREIEN WÄHLER das Wort.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Finanzminister, liebe Kollegin-

nen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident! Das Steuerrecht gehört zum Lang-

weiligsten in der juristischen Ausbildung, aber zum Spannendsten in der Politik. In der 

Steuergesetzgebung kann jeder von uns seine persönlichen Vorstellungen von Ge-

rechtigkeit in der Welt einfließen lassen: Man kann geben und nehmen, man kann um-

verteilen, man kann mit der Steuerschraube die Wirtschaft drosseln oder antreiben. 

Das Steuersystem, die Steuererhebung und die Steuerverwaltung sind wesentliche 

Bestandteile dessen, was wir hier machen – eigentlich sind sie sogar die Grundlage 

unserer täglichen Politik. Deswegen muss man gerade in diesem Bereich sehr sorgfäl-

tig sein.

Ich sage zu Beginn: Wir FREIEN WÄHLER stehen selbstverständlich nicht für ein in-

ternationales Steuersystem, das weltweit ein gleiches Steuergesetz anwenden will. 

Selbstverständlich muss jeder Staat im Rahmen seiner Souveränität entscheiden, 

wofür er welche Steuern erheben möchte und wie hoch diese sein sollten. Allerdings 

leben wir in einer globalisierten Welt mit einer arbeitsteilig organisierten Wirtschaft. Wir 

müssen aufpassen, dass sich gerade große Konzerne unter Ausnutzung der internati-

onal unterschiedlichen rechtlichen Möglichkeiten nicht davor drücken oder sich davon 

freizeichnen, ihren Beitrag für das Gemeinwesen zu leisten – das ist wirklich ein Ärger-

nis –, sondern dass auch sie Steuern zahlen.

Ich glaube, dass keiner in diesem Hause das anders sieht. Es kann nicht sein, dass 

der Mittelständler brav seine Steuern zahlt, während globale Konzerne durch legale 

Steuervermeidung – ich kritisiere das gar nicht, solange das gesetzlich möglich ist – 
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Schlupflöcher finden, um Steuern nicht zu zahlen, und sich dadurch Wettbewerbsvor-

teile verschaffen.

Wir sagen deswegen: Wir müssen internationale Mindeststandards einführen. Das ist 

natürlich ein großes Wort für einen Dringlichkeitsantrag; das weiß ich schon – ich 

schaue jetzt zu den GRÜNEN –, deshalb verbietet es sich natürlich, dass man hier 

gleich einen konkreten Prozentsatz festlegt. Ich würde sagen, das wäre eine Form des 

modernen Kolonialismus, wenn wir in Bayern sagen wollten, wie genau die ganze Welt 

sich am bayerischen Modell zu orientieren habe. Das ist es nicht, das soll es nicht 

sein. Ich denke aber schon, dass wir Instrumente schaffen sollen und wollen. Die ame-

rikanische Administration hat Signale gesendet, dass sie weltweit gewisse Mindest-

standards einführen und festsetzen will.

Dieser Dringlichkeitsantrag kann ein erster Schritt in diese Richtung sein. Wir müssen 

das natürlich noch durch andere Aktionen unterlegen, und es müssen andere mitzie-

hen. Ich denke aber, das ist ein guter Weg. Ich bitte um Zustimmung zu unserem An-

trag. Die anderen Anträge – ich habe sie ja schon mitbehandelt – werden wir ableh-

nen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Eine Zwischenbemerkung: Abgeord-

neter Gerd Mannes von der AfD-Fraktion.

Gerd Mannes (AfD): Herr Pohl, es ist schon erstaunlich, dass die FREIEN WÄHLER 

jetzt in der internationalen Politik mitspielen wollen, dabei ist Ihre Fraktion nicht einmal 

im Bundestag vertreten. Ich frage mich schon, ob das das richtige Thema für den 

Bayerischen Landtag ist.

Die FREIEN WÄHLER sind aber auch im EU-Parlament vertreten. Deshalb würde 

mich interessieren, wie Sie es sehen, dass die EU jetzt für sich Steuern in nicht uner-
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heblichem Ausmaß erheben möchte. Wie sehen die FREIEN WÄHLER dieses Vorha-

ben? Bitte sagen Sie etwas dazu.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Herr Kollege Mannes, entweder haben Sie unse-

ren Antrag nicht gelesen, oder Sie haben ihn nicht verstanden, oder beides trifft zu. Es 

geht hier nicht um die EU. Ich hatte die Vereinigten Staaten von Amerika angespro-

chen. Ich habe einen weltweiten Steuerwettlauf angesprochen und nicht die EU. Des-

wegen kann ich diese Frage schlichtweg nur als eine Themaverfehlung bezeichnen. 

Ich werde deshalb auf das, was Sie hier gefragt haben, nicht antworten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Pohl, Sie dürfen 

jetzt wieder Platz nehmen. Es gibt keine weitere Zwischenbemerkung. – Der nächste 

Redner ist der Kollege Florian Ritter für die SPD-Fraktion.

Florian Ritter (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich werde mir den heutigen Tag tatsächlich im Kalender rot anstreichen, weil der Kolle-

ge Pohl hier mit Verve durchaus überzeugend ureigene sozialdemokratische Steuer-

politik vorgetragen hat. Wir können Ihre Ausführungen nur begrüßen. Ich möchte aber 

schon noch ein paar Richtigstellungen vornehmen.

Die Initiative, über die wir heute reden, ist keine Initiative der US-Finanzministerin Yel-

len, sondern eine Initiative von Olaf Scholz und dem französischen Finanzminister, 

welche diese Initiative im Jahr 2019 gestartet haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Jahren führen wir eine intensive Debatte über die 

zunehmende Tendenz internationaler Konzerne, sich einer angemessenen Besteue-

rung zu entziehen. Einerseits verschieben Konzerne ihre Gewinne in irgendwelche 

Steuerparadiese; auf der anderen Seite nutzen sie dann aber auch die Wirtschafts-

kraft der Bundesrepublik Deutschland und anderer Länder aus, sie nutzen die Wirt-

schafts- und Ansiedlungsförderung oder die öffentliche Infrastruktur.
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Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Unding, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, die Selbstständigen und der Mittelstand die Verantwortung für die Finanzie-

rung des Gemeinwesens tragen, während sich so manche internationalen Konzerne 

der Besteuerung entziehen und gleichzeitig ihren Nutzen aus der Steuerehrlichkeit der 

anderen ziehen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Tatsache ist aber auch, dass viele dieser Steuervermeidungsstrategien zwar zu Recht 

kritisiert werden, aber trotzdem legal sind. Dem muss ein Riegel vorgeschoben wer-

den.Olaf Scholz hat im Jahr 2019 ein Konzept für eine fairere Unternehmensbesteue-

rung vorgelegt oder einen Baustein für eine fairere Unternehmensbesteuerung. Kei-

nem Staat wird vorgeschrieben, wie hoch er seine Unternehmen zu besteuern hat, 

aber der Gewinnverschiebung wird ein wirksamer Riegel vorgeschoben. Das geht tat-

sächlich nur international, Kolleginnen und Kollegen.

Die Blockadehaltung der Trump-Regierung war hier der entscheidende Bremsklotz, 

und wir begrüßen es außerordentlich, dass die neue Biden-Regierung dieser Initiative 

von Olaf Scholz und der französischen Regierung beigetreten ist. Auch die Entschei-

dung der G-20-Finanzminister, dieses Konzept auszuarbeiten, lässt hoffen. Wir sind 

aber noch nicht am Ende angelangt. Deshalb ist auch die Unterstützung der Länder, 

des Bundes und auf allen anderen politischen Ebenen von großer Bedeutung. Daher 

bedanke ich mich bei den FREIEN WÄHLERN, aber auch bei den GRÜNEN für die 

Unterstützung sozialdemokratischer Steuerinitiativen. Sie sind auf dem richtigen Weg. 

Wir werden Ihren Anträgen zustimmen.

Ein letztes Wort zum AfD-Antrag: Überschrift und Inhalt zeigen, dass Sie noch nicht 

einmal verstanden haben, worum es bei der Diskussion überhaupt geht. Danke schön.

(Beifall)
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Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Bleiben Sie bitte noch am Mikro-

fon, Herr Abgeordneter. – Es gibt eine Zwischenbemerkung von Herrn Prof. Dr. Baus-

back.

Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Verehrter Kollege Ritter, Sie haben zu Recht das 

wichtige Ziel der Steuervermeidungsstrategien thematisiert. Mich würde in diesem Zu-

sammenhang weniger die internationale Ebene als vielmehr interessieren, wie Sie es 

beurteilen, dass bei den Cum-Ex-Geschäften und Steuerrückforderungen in einem 

Bundesland eine gänzlich andere Strategie als in allen anderen Bundesländern der 

Bundesrepublik Deutschland verfolgt wird. Dort geht es auch um Steuervermei-

dungsstrategien und Steuertricksereien, die die Rechtsprechung klären wird. Ist das 

denn nicht auch etwas, woran man seitens des Bundesfinanzministers einmal arbeiten 

sollte? Er hat ja auch die Kenntnisse von Hamburg.

Florian Ritter (SPD): Herr Kollege, wir unterhalten uns in diesem Fall über internatio-

nale Steuervermeidungsstrategien und darüber, wie man diesen einen Riegel vor-

schieben kann. Die Diskussion über die Vorkommnisse in Hamburg sind Gegenstand 

eines Untersuchungsausschusses, der seine Arbeit noch nicht abgeschlossen hat. 

Wenn er diese abgeschlossen haben wird, werden wir diese Vorkommnisse auch ab-

schließend beurteilen.

(Beifall bei der SPD)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Vielen Dank, Herr Abgeordneter. – 

Als nächsten Redner rufe ich Herrn Tim Pargent von der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN auf.

Tim Pargent (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Die Ankündigung der amerikanischen Finanzministerin Janet Yellen ist tatsäch-

lich ein bahnbrechender Paradigmenwechsel, nicht deswegen, weil die Idee einer glo-

balen Mindestbesteuerung neu wäre; hier hat der Kollege Ritter der SPD tatsächlich 

recht. Auf OECD-Ebene und auch im europäischen Kontext wird dieses Konzept 
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schon seit mehreren Jahren diskutiert und beraten, ist aber aufgrund vielerlei Blocka-

den, wovon die Blockade der amerikanischen Administration in den letzten Jahren 

eine war, bisher noch nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Der Vorschlag 

beinhaltet eben auch einen konkreten Steuersatz von 21 % auf Unternehmensgewin-

ne. Herr Kollege Pohl, nach unserem Antrag soll die Welt nicht am bayerischen 

Wesen genesen. Wenn Sie sich schon hinter den Vorschlag der amerikanischen Fi-

nanzministerin stellen, dann machen wir hier "Butter bei die Fische" und nennen auch 

den Steuersatz entsprechend so, wie es die amerikanische Finanzministerin vorge-

schlagen hat, wie wir es für richtig erachten und dementsprechend auch vertreten kön-

nen.

Es ist ein Paradigmenwechsel. Die im Grunde seit den Achtzigerjahren stattfindende 

Deregulierung hat dazu geführt, dass munter und in zunehmendem Maße Unterneh-

mensgewinne legal, aber verwerflich durch die ganze Welt transferiert und letztendlich 

Steuern vermieden werden. Es hat ein Race to the Bottom, ein Rattenrennen, stattge-

funden, bei dem die Gewinne immer anderswohin verlagert und dann niedriger – wenn 

überhaupt – versteuert werden als dort, wo die Wertschöpfung, die Infrastruktur und 

alles andere genutzt wird.

Hierzu die Zahlen der OECD: 1980 gab es global einen durchschnittlichen Steuersatz 

auf Unternehmensgewinne von 45 %. 2020 liegt dieser Steuersatz nur noch bei 

23,3 %, also beim globalen Mittelwert. Irland zum Beispiel hat einen Steuersatz für Un-

ternehmensgewinne von 12 % – von den krassen Steueroasen, die wir eher als be-

schauliche Karibikinseln oder Ähnliches kennen, ganz zu schweigen. Die OECD hat 

2017 die Zahlen vorgelegt und rechnet in diesem Zusammenhang mit einem Schaden 

von jährlich 100 bis 240 Milliarden US-Dollar. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Stu-

die vorgelegt, wonach 21 % aller Beteiligungen von DAX-Konzernen Unternehmens-

sitze in Steueroasen haben.

Warum ist dieses ganze Gebaren eigentlich so schädlich? – Es schadet einerseits der 

Gleichberechtigung der Unternehmen untereinander; kleine und mittelständische Be-
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triebe haben schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit, Firmensitze nach Gutdün-

ken zu gründen und dann die Steuern entsprechend auf Unternehmensgewinne nied-

riger zu veranschlagen. Andererseits schadet es dem Gemeinwohl. Der Schaden am 

Gemeinwohl ist natürlich ebenfalls hoch, wenn das Unternehmen in einem Land die 

Wertschöpfung betreibt, die Infrastruktur und das Bildungssystem nutzt und gut ausge-

bildete Fachkräfte gerne bei sich beschäftigt, die Gewinne dann aber in einem ande-

ren Land versteuert. Das ist dann im Grunde ein Schlag ins Gesicht für die ehrlichen 

inländischen Betriebe, und es ist ein Schlag ins Gesicht für die Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler der Länder, in denen die Wertschöpfung erfolgt und die Unternehmens-

sitze liegen.

Letztendlich war ich weniger über den Antrag als vielmehr darüber überrascht, dass er 

aus der Feder der FREIEN WÄHLER kommt, die sich sonst immer in die Forderungen 

nach niedrigeren Unternehmensteuern in Deutschland und Bayern eingereiht haben. 

Wenig wundert mich dann, dass die CSU auf dem Antrag fehlt, die in dieser Steuer-

senkungsorgie gerne noch mitmischt. Ich bin gespannt, wie deren Einstellung zu die-

sem Antrag ist. Dem Antrag fehlt natürlich auch ein konkreter Steuersatz, weshalb er 

nur halb so viel wert ist, wie es erscheint; denn wie hoch der Mindeststeuersatz oder 

auch die Bemessungsgrundlage eigentlich ist, sind Fragen, auf die es im Endeffekt an-

kommt. Unser Bekenntnis zu dem von den Amerikanern vorgeschlagenen Steuersatz 

von 21 % kommt in unserem Antrag zum Ausdruck. Aber mit dieser globalen Mindest-

steuer bei Unternehmensgewinnen sind nicht alle Probleme plötzlich aus der Welt, die 

wir beim Thema des internationalen Steuerwettbewerbs im Moment beobachten.

Zu Recht steht auch eine Digitalsteuer zur Diskussion. Auch das Country-by-Country-

Reporting steht zur Diskussion, und wir sind gut beraten, nicht immer nur mit dem Fin-

ger auf andere Länder in der ganzen Welt zu zeigen, sondern auch inländischen Steu-

erwettbewerb, zum Beispiel bei der Gewerbesteuer, einmal kritisch zu hinterfragen. 

Was ist zum Beispiel, wenn die Wertschöpfung eines Unternehmens in Erlangen statt-

findet, während die in Kemnath oder Grünwald deutlich niedrigeren Gewerbesteuern 
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dort gezahlt werden? Das ist im Grunde dasselbe Modell, nur in unserem eigenen 

Land. Das ist Steuerdumping, das letztlich dem Gemeinwohl schadet.

Ich darf feststellen, dass die FREIEN WÄHLER bei dem Thema Steuerdumping ein 

Stück weit zur Vernunft gekommen sind. Wir werden den Antrag deswegen auch un-

terstützen. Das Gleiche gilt für den SPD-Antrag, dem wir ebenfalls zustimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Herr Abgeordneter Pargent, kom-

men Sie bitte noch einmal zurück. Es gab kurz vor Torschluss noch eine Meldung zur 

Zwischenbemerkung. – Abgeordneter Plenk hat sich zu einer Zwischenbemerkung ge-

meldet.

Markus Plenk (fraktionslos): Herr Pargent, Sie haben ein paar Mal den Schaden er-

wähnt, der durch niedrige Besteuerung entsteht. Ein Niedrigsteuerland hat durchaus 

einen Nutzen, wenn sich dort internationale Unternehmen ansiedeln. In manchen Län-

dern sind niedrige Steuersätze die einzigen Standortvorteile, die sie bieten können. 

Wenn wir in Deutschland überall die gleichen Steuersätze hätten, wäre es für manche 

Regionen, gerade für strukturschwächere Gegenden, problematisch. Wie genau mei-

nen Sie das? Glauben Sie grundsätzlich, dass niedrige Steuern schlecht für das Allge-

meinwohl sind?

Tim Pargent (GRÜNE): Grundsätzlich soll jedes Land darüber befinden können, wel-

che Steuern es für die dort angesiedelte Wirtschaft festlegt. Die Frage ist nur, ob in 

einem Land plötzlich die Wertschöpfung und andere Standortfaktoren gestärkt wer-

den, wenn ich dort nur ein paar Briefkästen anbringe oder ob dort nur buchhalterisch 

die Steuern auf den Unternehmensgewinn landen. Das halte ich in der Gesamtsumme 

global betrachtet für einen schädlichen Vorgang. Wenn sich in einem Land wirklich ein 

Unternehmen ansiedelt und Geschäftstätigkeit aufnimmt und dann mit den gängigen 

Steuern besteuert wird, dann ist es das gute Recht eines jeden Landes, die Steuern 

so festzulegen, wie es vor Ort zur Refinanzierung der Infrastruktur nötig ist.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Danke schön. – Nächster Redner 

ist der Abgeordnete Martin Böhm von der AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Martin Böhm (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Erst gestern hat sich im Bundestag die Finanzstaatssekretärin Ryglewski von der SPD 

zu Bidens kruden Steuertheorien geäußert. Schon heute haben die international eher 

bedeutungslosen FREIEN WÄHLER dieses Thema für sich entdeckt. Voller Inbrunst 

stößt die Landtags-SPD mit einem Nachzieher ins gleiche Horn und zeigt damit, wie 

sehr sich die kollektivistischen Räte bereits ins bürgerliche Milieu gleichsam vorgefres-

sen haben.

Was sagt nun die Dame in Berlin überhaupt? – Wenig; denn sie erläuterte einzig, dass 

die Details der Biden-Initiative zu einem weltweiten Mindeststeuersatz erst im 

Mai 2021 überhaupt bekannt werden. Erst dann wird die USA der Bundesregierung 

schriftliche Dokumente zu diesem Vorschlag übergeben. Das bedeutet, die FREI-

EN WÄHLER in Bayern preschen voller Demut vor der transatlantischen Obrigkeit 

nach vorne und fordern Zustimmung zu etwas, über dessen Inhalt sie noch gar nicht 

Bescheid wissen können.

Biden hat mit Janet Yellen eine Finanzministerin ernannt, die als ehemalige Fed-Präsi-

dentin nach dem Ende ihrer Amtszeit mehrere Millionen Dollar durch bezahlte Gastre-

den bei genau den Finanzmarktakteuren der Wall Street verdient hat, die sie nun als 

Finanzministerin regulieren soll. Mehr Nähe zum Großkapital ist kaum vorstellbar. In 

der US-Presse schrillen bereits die Alarmglocken. Dieser Frau huldigen Finanzmarxis-

ten wie Scholz und Linksliberale wie Le Maire.
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Dem amerikanischen Establishment, dem Biden genauso zuzurechnen ist wie Clinton, 

trauen die FREIEN WÄHLER die Gerechtigkeit weltweiter Mindestbesteuerung zu. 

Weniger bayerische Bodenständigkeit geht nicht mehr.

(Beifall bei der AfD)

Kümmern Sie sich lieber um die Wirte, die genau wegen der abstrusen Maßnahmen, 

die Sie hier in Bayern mit verantworten, ihre Existenz verlieren. Kümmern Sie sich um 

die Kellnerinnen, die wegen des Progressionsvorbehalts jetzt saftige Steuern auf ihr 

Kurzarbeitergeld nachzahlen müssen. Wir haben die zweijährige Aussetzung des Pro-

gressionsvorbehalts schon zu Beginn der Pandemie deutlich gefordert. Das sind die 

Baustellen hier im Land. Wir erkennen sie, aber Sie ergeben sich dem Maskenscha-

cher und zünden hier in diesem Hohen Haus heute Nebelkerzen.

(Beifall bei der AfD)

Die Biden-Administration hat nach Jahren des steuersoliden Trumpismus innerhalb 

von Wochen mit Hilfsversprechen Schuldenberge aufgetürmt. Natürlich müssen diese 

Schulden bedient werden, und gewiss sind in den USA wie auch bei uns Steuersätze 

anzutreffen, die andernorts unterboten werden. Klar regiert dort jetzt die Angst vor den 

Steuervermeidungsstrategien der großen Konzerne. Gerade deswegen wird nun ver-

sucht, die Forderungen der OECD nach einer Steuerharmonisierung durchzudrücken, 

die man jahrelang zum eigenen Vorteil verhindert hat. Das ist eine schlichte Machtpoli-

tik der USA. Diesem fremden Machtanspruch rennen die bayerischen FREIEN WÄH-

LER hinterher. Das ist unfassbar.

Geschildert wird die sogenannte zweite Säule der Agenda der OECD. Mit dieser Säule 

soll mehr internationale Steuergerechtigkeit geschaffen werden. Um die erste Säule 

wird es bei der neuen Liaison zwischen US-amerikanischem Establishment und baye-

rischen FREIEN WÄHLERN merkwürdig leise. Dabei geht es nämlich um die Steuern 

auf digitale Dienstleistungen, die zumeist nicht im Erbringerland, sondern im Herstel-

lerland zu entrichten sind. Das betrifft US-Konzerne wie Google, Apple oder Microsoft. 
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Da ist es mit dem Hype der OECD, mit der Weltsolidarität ganz schnell vorbei. Plötz-

lich gilt wieder: America first! Bei der zweiten Säule zur Lösung beizutragen, liebe Kol-

legen von den FREIEN WÄHLERN, hieße, sich Meriten an die Brust heften zu können. 

Wie soll aber eine Partei, die schmalbrüstig und verzwergt der CSU folgt, der Gedan-

kenwelt der Transatlantiker auch entfliehen können? Da ist angepasstes Verhalten 

doch wesentlich bequemer.

Die FREIEN WÄHLER dienen sich einer weltweiten Mindestbesteuerung an, ohne zu 

hinterfragen, wie es um die Steuerfestsetzung im Ländervergleich steht. Liebe 

FREIE WÄHLER, wichtig ist nicht nur, wie viele Steuern bezahlt werden, sondern rele-

vant ist auch, worauf Steuern bezahlt werden. Sie werden in 130 Ländern 130 unter-

schiedliche Steuergesetzgebungen und natürlich auch 130 unterschiedliche Bilanzie-

rungsrichtlinien vorfinden. Nach 30 Jahren zähen Ringens ist es nicht gelungen, 

Konvergenz zwischen den beiden bedeutenden Bilanzierungswelten US-GAAP und 

IFRS herzustellen. Innerhalb Europas ist die Einigung über die Bilanzierung von Emis-

sionsrechten kläglich gescheitert. Innerhalb Deutschlands gilt für die Bilanzierung von 

selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen nach den Vorschriften des 

HGB ein Bilanzierungswahlrecht. Nach den Vorschriften des deutschen Steuerrechts – 

lieber Herr König, Sie wissen das besser als ich – besteht jedoch ein Bilanzierungsver-

bot.

Jetzt gerade wird es für viele Bürger arg theoretisch, aber genau um solche Probleme 

geht es, wenn ich mich als bayerischer FREIER WÄHLER auf die bundesgesetzliche 

Ebene vorwage; denn Markenrechte, deren Nutzungsentgelte bei der Gewinnver-

schleierung von Großkonzernen oft eine zentrale Rolle spielen, sind selbstgeschaffene 

immaterielle Vermögensgegenstände. Bleiben Sie, liebe FREIE WÄHLER, besser bei 

Ihren Leisten. Sorgen Sie, lieber Herr Wirtschaftsminister Aiwanger – heute ist er lei-

der nicht da – besser für die kurzfristige Liquidität unserer Mittelständler, bevor Sie 

sich am Bilanzgebaren von US-Konzernen abarbeiten.

(Beifall bei der AfD)
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Ihnen, liebe FREIE WÄHLER, ist mit diesem Antrag die politische Empathie für Ihre 

Stammwählerschaft vollkommen verloren gegangen. Ich kann es nur noch als Ablen-

kungsmanöver interpretieren. Gestehen Sie sich endlich ein, dass Sie bei Ihrem Auf-

trag, als Koalitionspartner die Bürger vor dem Durchregieren der CSU zu schützen, 

kläglich versagt haben.

(Beifall bei der AfD)

Warum Sie das Thema der Steuergerechtigkeit auf die Weltbühne verlagern, verste-

hen Sie vermutlich selbst nicht. Sie verdrängen dabei erfolgreich, dass Sie damit ein 

beinahe sozialistisches System in einem durch und durch etatistischen Staat in weiten 

Teilen mittragen. Ich bezweifle ernsthaft, dass Hubert Aiwanger den Antrag zuvor 

überhaupt gelesen hat. Unser bayerischer Wirtschaftsminister weiß so gut wie ich, 

dass Steuergerechtigkeit und Steuergestaltungsmöglichkeiten nur ein Standortfaktor 

sind. Die in Ihrem Antrag beschriebene Kapitalallokation ist nur eine Sichtweise auf 

die Flüchtigkeit von Finanzströmen; keineswegs beschreibt sie das Verlagern von For-

schung und Produktion.

Ein guter Wirtschaftsstandort zu sein bedeutet, dass man dort gut ausgebildete Mitar-

beiter findet. Hier bemüht sich unser Kultusminister gerade emsig, eine ganze Genera-

tion zu verlieren. Ein guter Wirtschaftsstandort zu sein bedeutet, niedrige Energieprei-

se zu haben. Hier versagen FREIE WÄHLER und CSU gemeinsam.

(Beifall bei der AfD)

Ein guter Wirtschaftsstandort zu sein bedeutet, eine perfekte Infrastruktur vorzuhalten. 

Hier ist Bayern dabei, sich mit grüner Hilfe abzuschaffen. Und nur schlussendlich be-

deutet ein guter Wirtschaftsstandort zu sein auch, mittels Steuergesetzgebung bei der 

Unternehmensbesteuerung atmen zu können.

Sie vergessen bei Ihrem Antrag, dass die Autonomie des Steuerrechts eine der letzten 

Bastionen gelebter Freiheit ist und eines der letzten Bollwerke gegen den Totalitaris-
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mus dieser EU. Wir als die deutsche Dexit-Partei werden niemals einem Antrag zu-

stimmen, der uns in der Steuergesetzgebung auch nur ansatzweise zu Knechten welt-

weiter supranationaler Konstrukte macht – Konstrukte, die von Parlamenten am Volk 

vorbei und ohne dessen Abstimmung legitimiert werden, für deren Schulden das Volk 

aber mit Milliarden zahlt und mit Billionen bürgt. Eine weltweit oder auch nur EU-weit 

gleichgeschaltete Steuerpolitik widerspricht diametral unserer Vorstellung von dezen-

tral gestalteter Politik souveräner Staaten.

Wachstum entsteht durch Wettbewerb, und Wettbewerb braucht beste Konzepte. 

Diese Steuerkonzepte sollen alle Staaten für sich selbst entwickeln. Mit angemesse-

nen Steuersätzen und niedriger Staatsquote ist dann gut um das Wohlwollen von Bür-

gern und Wirtschaft zu buhlen. Schlussendlich beschert diese Herangehensweise 

nach einiger Zeit allen Staaten starke Volkswirtschaften mit erträglicher Steuerlast. Die 

Hoheit der Steuergestaltung verleiht Staaten erst die Kompetenz, für Bürger zu sorgen 

und Fehlentwicklungen zu begegnen – Kompetenz, die in anderen Bereichen schon 

viel zu sehr beschnitten wurde. In der Post-EU-Zeit wird die Hinzurechnungsbesteue-

rung wieder für alle Länder gelten. US-Konzerne werden gerne in Deutschland Steu-

ern bezahlen, denn sie wollen auch gute Geschäfte hier machen. Die Findigkeit des 

Mittelstandes und die normative Kraft des Faktischen wird vieles möglich machen, was 

heute noch visionär erscheint. Großbritannien wird uns allen dann als gutes Vorbild 

dienen.

Dieses Streben nach Erfolg, auch nach erfolgreicher Steuerpolitik, ist es, was Staaten 

an die Spitze trägt. Dieses Streben nach Erfolg sind aber auch die Gene unseres Vol-

kes – Gene, die verkümmern zu lassen viel zu viele von Ihnen leider bereit sind. Die-

ses Ringen um Tüchtigkeit ist es, was deutsche Ingenieurskunst an die Weltspitze 

brachte, ein Ringen, bei dem die meisten von Ihnen peinlich berührt wegsehen oder 

ins Handy schauen, anstatt aktiv mitzugestalten.

(Beifall bei der AfD)
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Wir aber sind angetreten, um unserem Land das notwendige politische Tiefenbewusst-

sein zurückzugeben. Genau deswegen lehnen wir nicht nur Ihren Antrag, sondern 

ebenfalls die sinnbefreiten Nachzieher der SPD und der GRÜNEN ab. Unserem An-

trag mögen Sie bitte zustimmen.

(Beifall bei der AfD)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Bleiben Sie bitte noch am Mikro-

fon. – Wir haben eine Zwischenbemerkung. Herr Bernhard Pohl, bitte.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Herr Kollege, ich weiß nicht, wer Ihnen diese Rede 

aufgeschrieben hat, aber die erste Frage ist: Haben Sie eigentlich verstanden, was 

Sie da vorgetragen haben?

(Heiterkeit – Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Martin Böhm (AfD): Wissen Sie, Herr Kollege, im Gegensatz zu uns – –

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Warten Sie, ich bin noch nicht fertig!)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Herr Abgeordneter, die Frage war 

noch nicht zu Ende gestellt. Oder habe ich das falsch gesehen, Herr Pohl?

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Nein, die ist noch nicht zu Ende. – Die zweite 

Frage ist: Waren Sie nicht auch peinlich berührt, als Sie das, was Sie hier zu Gehör 

gegeben haben, reflektiert haben?

Die dritte Frage ist: Dezentral gestaltete Politik ist nach Ihrer Meinung offensichtlich 

diejenige, die in der Finanzabteilung der Großkonzerne stattfindet. Das ist nicht unse-

re Politik. Wir machen Politik für Mittelstand, für Handwerk, für Handel, für Menschen, 

die hier ehrlich Steuern zahlen. Aber darauf scheint es Ihnen nicht anzukommen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU – Unruhe)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: So, jetzt haben Sie das Wort.
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Martin Böhm (AfD): Sehr geehrter Herr Kollege, Ihre Vorträge hier am Pult haben 

immer so etwas Pastorales.

(Heiterkeit – Unruhe)

Sie sehen immer das große Ganze. Das bewundere ich oft, aber bei der Thematik ist 

das halt nicht zielführend. Der Unterschied zwischen uns beiden ist: Ich habe Versi-

cherungswissenschaften studiert und bin also mit steuerlicher Problematik und mit all 

dem, was wir heute beschrieben haben, sehr wohl vertraut. Insofern würde es Ihnen 

und Ihrer FREIEN-WÄHLER-Fraktion guttun, sich die richtige fachliche Expertise ein-

zuholen.

(Heiterkeit – Beifall bei der AfD)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Als nächsten Redner rufe ich 

Herrn Steffen Vogel, CSU-Fraktion, auf.

Steffen Vogel (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Es ist gut so, dass die amerikanische Biden-Administration endlich den Widerstand 

der Amerikaner gegen ein international gerechtes gemeinsames Abkommen zur Nied-

rigbesteuerung aufgegeben hat. Es ist einfach wahnsinnig spannend, wenn man hier 

in der Debatte des Bayerischen Landtags erfährt, wer alles dafür verantwortlich ist, 

dass das jetzt so läuft mit den Amerikanern. Es ist natürlich ausschließlich Herr 

Scholz, sonst niemand, der das angeschoben hat. – Das ist natürlich mitnichten so, 

sondern das ist eine Initiative der Bundesregierung zusammen mit der französischen 

Regierung. Natürlich ist daran der Finanzminister Olaf Scholz beteiligt, aber es ist 

nicht so, dass das nur eine Initiative der SPD war, sondern das ist ein Streben der 

deutschen Bundesregierung mit dem Ziel, international für eine Mindestbesteuerung 

zu sorgen. Ich halte das auch für absolut richtig.

Deshalb erschüttert es mich, wenn Herr Böhm sagt, dass er dagegen ist, dass man 

sich darum kümmert. Warum? – Es kann doch eigentlich niemand dagegen sein, dass 
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Großkonzerne, die international tätig sind, die Gewinne nicht mehr in Steueroasen 

schieben, während sie die Infrastruktur anderer Staaten nutzen und dort mit keinem 

Cent einen Beitrag dafür leisten, dass die Infrastruktur am Laufen gehalten werden 

kann. Genauso kann es doch nicht sein, dass Amazon, Google, Apple usw. eigentlich 

nirgends Steuern zahlen, weil sie überall irgendwie etwas hin- und herschieben, so-

dass sie sich letztlich als die wertvollsten und profitabelsten Konzerne der Welt quasi 

nahezu mit null an der Gesamtaufgabe der Infrastruktur und all dem, was Staaten zu 

erbringen haben, beteiligen.

Deshalb ist es richtig, und deshalb ist es gut so, dass die Biden-Administration jetzt 

den Widerstand aufgegeben hat, den die Trump-Administration immer aufrechterhal-

ten hat, um dafür zu sorgen, dass es zu diesen internationalen Mindestbesteuerungen 

kommt.

Herr Pargent, Sie sagen, wir stehen nicht als Angestellter auf dem Antrag. Man muss 

dazu sagen, das erweckt ein bisschen den Eindruck, als wäre bisher noch nie irgend-

jemand in dieser Richtung aktiv gewesen. Aber am 26.11.2019 hat die Bayerische 

Staatsregierung im Bundesrat einen Antrag eingebracht, in dem es auch um die EU-

Anti-Steuervermeidungsrichtlinie geht. – Ich zitiere:

Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, zeitnah einen entsprechenden 

Gesetzesentwurf vorzulegen. Dabei sind auch die Auswirkungen auf die Attrakti-

vität des Standorts Deutschland im Blickfeld zu behalten, um Wettbewerbsnach-

teile für die deutsche Wirtschaft zu vermeiden. Dies gilt etwa bei der Festlegung 

der Niedrigbesteuerungsgrenze im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung.

Es gab also bereits im Jahr 2019 eine Initiative Bayerns. Es gab auch eine Anfrage im 

Deutschen Bundestag. Die ist von der Bundesregierung am 12. März 2020 beantwor-

tet worden. Ich kann sie eigentlich nur vorlesen, weil da eigentlich schon alles drin-

steht:
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Die Bundesregierung setzt sich mit Nachdruck für eine faire Besteuerung interna-

tional tätiger Unternehmen ein. Die Besteuerung soll dort erfolgen, wo die Unter-

nehmen ihre unternehmerischen Aktivitäten entfalten und ihre wirtschaftliche 

Wertschöpfung erzielen. Dies soll insbesondere auch Unternehmen mit digitali-

sierten Geschäftsmodellen umfassen. Die Herausforderungen, die die zunehmen-

de Digitalisierung der Wirtschaft mit sich bringt, lassen sich nach Auffassung der 

Bundesregierung nur durch ein international abgestimmtes und einheitliches Vor-

gehen aller Staaten zufriedenstellend bewältigen. Derzeit arbeitet die Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Auftrag der 

G20 intensiv an Lösungen für die angemessene Besteuerung von Unternehmen 

der digitalisierten Wirtschaft. […] Die internationalen Verhandlungen, an denen 

mittlerweile 137 Staaten und Jurisdiktionen beteiligt sind, gehen grundsätzlich 

konstruktiv voran.

[…] Bei diesen Verhandlungen setzt sich die Bundesregierung für eine effektive 

Ausgestaltung des Vorschlags einer Mindestbesteuerung unter Säule 2 ein. Dies 

beinhaltet die Prüfung, wie die Ansätze des OECD-Reformprojektes dem Ziel 

einer globalen effektiven Mindestbesteuerung am effektivsten Rechnung tragen.

Das heißt, man darf bitte nicht den Eindruck erwecken, als würde erst jetzt jemand 

aktiv werden, denn sowohl die Landesregierung, unsere Staatsregierung, als auch die 

Bundesregierung sind auf diesem Feld bereits sehr aktiv und haben das Thema ent-

sprechend aufgegriffen. Das ist also kein Alleinstellungsmerkmal der SPD, sondern 

auch die CSU-Fraktion als Teil der Bundesregierung unterstützt das selbstverständlich 

ausdrücklich, weil es dem Standort Deutschland hilft, wenn man Steueroasen aus-

trocknet.

Der SPD-Antrag klingt sehr euphorisch, aber es ist mitnichten so, dass das Problem 

der Steueroasen bereits übermorgen erledigt wäre. Ich möchte auf Folgendes hinwei-

sen: Erstens. Nicht alle Länder sind bei der OECD angebunden. Das heißt, das Pro-

blem ist nicht insgesamt erledigt.
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Zweitens. Wir haben – auch das wurde bereits angesprochen – nach wie vor unter-

schiedliche Steuersätze. Deutschland war bei der letzten Unternehmensteuerreform 

mit 29 % noch Niedrigunternehmensteuerland. Mittlerweile sind wir ein Hochunterneh-

mensteuerland.

Selbst wenn wir 21 % hätten, gibt es aber immer noch einen gewissen Wettbewerb 

der Systeme. Deshalb sage ich auch deutlich: Wir sind einer anderen Auffassung als 

die SPD und die GRÜNEN, denn wir müssen nach der Bewältigung der Corona-Krise 

letztlich Instrumente haben, die die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Höhere 

Steuersätze, die eine wirtschaftliche Entwicklung eher abwürgen, sind das aber nicht. 

Damit wir wieder aus dieser Krise herauskommen, brauchen wir Impulse, die die Wirt-

schaft beleben.

In diesem Sinne stimmen wir dem Antrag der FREIEN WÄHLER selbstverständlich zu. 

Die anderen Anträge lehnen wir ab.

Der Antrag der GRÜNEN sieht bereits 21 % fest vor. Es handelt sich jedoch um eine 

internationale Verhandlung, und wir als Bayerischer Landtag können der Bundesregie-

rung schlecht einen Steuersatz im Rahmen internationaler Verhandlungen vorschrei-

ben.

(Zuruf)

– In dem Antrag steht "21 %".

Der Antrag der SPD setzt für uns das falsche Signal. Ich hatte es vorher angespro-

chen. Er vermittelt den Eindruck, als wäre das Problem der Steueroasen und der Nied-

rigsteuerländer durch den Vorschlag, durch die Äußerung der amerikanischen Finanz-

ministerin bereits bewältigt. Das ist aber mitnichten so; es wird noch ein langer Weg 

sein, und es wird noch sehr viele Verhandlungen geben müssen. Deshalb lehnen wir 

auch diesen Antrag ab.

Protokollauszug
80. Plenum, 15.04.2021 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 19



Der AfD-Antrag ist vollkommen falsch. Es ist im Interesse der deutschen und der 

bayerischen Wirtschaft, dass es diese Steueroasen nicht mehr gibt und überall ein ge-

wisser Mindestsatz an Steuern gezahlt wird. Deshalb lehnen wir den AfD-Antrag eben-

falls ab und bitten um Zustimmung zu dem Antrag der Kolleginnen und Kollegen von 

den FREIEN WÄHLERN. – Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Vielen Dank, Herr Vogel. – Der 

nächste Redner ist der Abgeordnete Dr. Helmut Kaltenhauser von der FDP-Fraktion.

Dr. Helmut Kaltenhauser (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es würde mich sehr reizen, darzulegen, warum die FDP der ursprüngliche 

Auftraggeber des Ganzen ist, aber das sparen wir uns jetzt, nachdem alle anderen 

schon eine Begründung gegeben haben.

Eine weltweit einheitliche Mindestbesteuerung ist eine schöne Idee; das klingt ganz 

gut. Allerdings muss man sich die Details noch einmal ansehen. Wir haben das Pro-

blem, dass die Großunternehmen in Steueroasen ausweichen. Das wurde oft genug 

diskutiert. Der Mittelstand hat hingegen die Schwierigkeit, dass er das teilweise nicht 

kann, weil er nicht die nötige Größe oder möglicherweise auch nicht das Steuer-Know-

how hat. Diese steuerliche Ungleichbehandlung ist inzwischen definitiv ein echter 

Wettbewerbsnachteil für uns, für unsere Unternehmen, und zwar gerade für die mittel-

ständischen, geworden.

Die Idee, weltweit eine einheitliche Mindestbesteuerung einzuführen, ist sinnvoll, 

wobei Frau Yellen vor allem sagte, dass wir von einem globalen Steuerabkommen 

reden. Dazu gehört sehr viel mehr. Ich finde es daher schon ein wenig lustig, wenn 

wie in dem Antrag der FREIEN WÄHLER jede Menge Steuersätze aufgeführt werden 

oder wie in dem Antrag der GRÜNEN sogar explizit ein Steuersatz genannt wird. Zum 

Steueraufkommen gehört erheblich mehr als nur der Steuersatz. Wenn ich mir an-

sehe, was bei unserer Bemessungsgrundlage allein an Abzugstatbeständen enthalten 
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ist, dann sage ich: Wir sind im Vergleich dazu absolute Weltmeister. Bemessungs-

grundlage und Steuersatz gehören also zusammen, um zu sehen, was an Steuer wirk-

lich herauskommt.

Einen Aspekt, der mir sehr wichtig ist, haben wir heute noch gar nicht gehört. Die 

Amerikaner haben eine andere Vorstellung davon, wo versteuert wird. Sprich: Je 

nachdem, ob wir eine Quellversteuerung oder eine Zielversteuerung haben, gibt es 

eine massive Verschiebung. Ein Land wie Deutschland, das immer einen Exportüber-

hang hat, würde möglicherwiese, wenn man dem nachgehen würde, ganz massiv ver-

lieren. Das darf man nicht vergessen. Das ist also eine Diskussion, und – Herr Vogel 

hat es vorher angesprochen – es werden noch viele weitere zu führen sein. Jetzt über 

Steuersätze zu reden, macht also gleich überhaupt keinen Sinn.

Klar ist auch: Funktionieren kann das nur, wenn die Regeln sehr klar und sehr einfach 

sind. Wir brauchen auch ein Sanktionsregime. Das muss man auch ganz klar sagen. 

Es muss klar sein, wie etwas funktioniert bzw. was passiert, wenn sich einzelne Leute, 

einzelne Länder nicht daran halten. Selbstverständlich ist, glaube ich, dass Deutsch-

land als EU-Mitglied auftreten muss, und dass Deutschland oder gar Bayern nicht se-

parat auftreten können.

Ich meine, die Idee ist gut. Wir sollten diesen Ansatz auf jeden Fall aufgreifen und 

diese Gelegenheit auf jeden Fall nutzen. Es wird garantiert dazu führen, dass das 

Hochsteuerland Deutschland seine Steuersätze senken muss – das ist eine Forde-

rung, die auch wir von der FDP immer haben. Wir sollten diese Gelegenheit auf jeden 

Fall nutzen. So, wie ich das verstanden habe, bekommen wir irgendwann Mitte des 

Jahres einen Vorschlag, in dem etwas mehr drinsteht und den wir wirklich einmal dis-

kutieren können. Wie gesagt, diese Chancen sollten wir nutzen.

Den Antrag der SPD lehnen wir ab. Die Digitalsteuer ist, ich sage einmal, Blödsinn. Ich 

habe gedacht, wir könnten diese Idee damit vielleicht endlich einmal beiseite bewe-
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gen, denn dann brauchen wir diese scheinbaren, vordergründigen Argumente für die 

Digitalsteuer eigentlich nicht mehr zu hören.

Beim Antrag der GRÜNEN werden wir uns enthalten, weil die Idee mit dem Mindest-

steuersatz schlicht und einfach viel zu früh kommt. Sie macht überhaupt keinen Sinn, 

auch wenn die grundsätzliche Unterstützung für diesen Vorschlag als solche richtig ist.

Der AfD-Antrag ist inhaltlich völlig daneben.

(Beifall bei der FDP)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Vielen Dank, Herr Dr. Kaltenhau-

ser. – Der nächste Redner ist Herr Staatsminister Füracker. Bitte.

Staatsminister Albert Füracker (Finanzen und Heimat): Herr Präsident, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich habe gerade gehört, dass es kürzer wird, wenn ich jetzt 

spreche, als wenn ich nicht spreche. Wenn ich jetzt noch zehn Minuten spreche, ist 

die Sitzung beendet.

(Beifall bei der CSU)

Wenn ich nicht spreche, wird sofort noch ein Antrag aufgerufen. Das hat mich jetzt ei-

gentlich zusätzlich animiert, ein paar Takte zu einem Thema zu sagen, das im Baye-

rischen Landtag tatsächlich möglicherweise etwas überqualifiziert erscheint. Das ist 

aber nicht der Fall, weil sich der Bayerische Landtag in seiner Kompetenz auch mit 

Dingen beschäftigen darf, für die er nicht originär zuständig ist. Es ist auch nicht 

schlecht, dass man sich einmal damit beschäftigt. Deshalb geht mein Dank an die 

FREIEN WÄHLER, das Thema aufgerufen zu haben.

Dieses Thema ist nicht entstanden, weil Deutschland – die Bundesregierung, Olaf 

Scholz oder wer auch immer – irgendwann einen Antrag gestellt hat, sondern es wird 

seit mehreren Jahren auf internationaler Ebene diskutiert. Viele Menschen können 

auch nicht verstehen, weswegen wir das in Deutschland nicht endlich regeln nach 
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dem Motto: Macht das mal mit der Digitalsteuer, das ist doch kein Problem. Es kann 

doch nicht sein, dass internationale Konzerne in Deutschland angeblich keine Steuern 

bezahlen.

Jetzt sieht man aber: Der Prozess ist kompliziert. Ein Land alleine kann in dieser glo-

balisierten Welt den Bereich der Digitalsteuer national nicht so regeln, wie es das 

gerne würde, denn es hat Auswirkungen – wir haben es gerade gehört –, wie die Be-

messungsgrundlage für die Steuern, die zu bezahlen sind, bestimmt wird. In den letz-

ten Jahren ist alles auch ein wenig gestockt, weil insbesondere die amerikanische Ad-

ministration daran kein Interesse gezeigt hat. In Amerika wurden nicht nur die 

Steuersätze massiv gesenkt, sondern Donald Trump hat durch alle möglichen Maß-

nahmen geradezu erreicht bzw. zu erreichen versucht, dass amerikanische Konzerne 

zurückkommen und dort Steuern zahlen, woher sie kommen, nämlich in Amerika. Es 

war also eigentlich genau eine gegenläufige Bewegung zu dem, was jetzt angekündigt 

wurde.

Ich bin auch froh, dass der Diskussionsprozess wieder in Gang kommt; denn es ist tat-

sächlich so, dass wir eine Chance haben, die Dinge zu beschließen, wenn auf OECD-

Ebene eine Lösung gefunden wird. Wenn das hingegen nicht der Fall ist, wird es wei-

terhin schwierig bleiben, weil gerade das, was hier mehrfach angesprochen wurde, 

das Hauptproblem ist.Alle wollen von der globalisierten Welt profitieren. Es ist auch 

eine Schwachstelle – dies sage ich an dieser Stelle – deutscher oder europäischer Ar-

gumentation, immer so zu tun, als wären wir in den letzten Jahren die Leidtragenden 

der Globalisierung gewesen. Meine Damen und Herren, kein Erdteil, kein Kontinent 

hat von der Globalisierung mehr profitiert als Europa. Wenn durch die Globalisierung 

Nachteile entstehen, kommen sofort immer Argumente: Das darf eigentlich nicht sein. 

Es stimmt: Jeder kämpft für seine Belange. Wenn das Gesamte mit einem fairen Aus-

gleich funktionieren soll, muss aber auch jeder seinen Beitrag leisten. Deswegen war 

es so schwer.
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Jetzt gab es eine Äußerung – letztlich war es nicht mehr – von Janet Yellen im Zusam-

menhang mit dem sogenannten Inclusive Framework on BEPS der OECD – so heißt 

dies genau. Die Staats- und Regierungschefs der G20 haben diesem den Auftrag er-

teilt, bis zur Jahresmitte ein Konzept vorzulegen. Dieser Auftrag soll jetzt umgesetzt 

werden. Deswegen gibt es den Vorschlag der zwei Säulen: Besteuerung einerseits der 

Digitalwirtschaft und andererseits globale Mindestbesteuerung. Um Letzteres geht es 

in dem Antrag.

Die globale Mindestbesteuerung ist auch eine völlig logische Angelegenheit. Im Kon-

kreten wird es aber schon kompliziert. Ein Steuersatz von 21 % könnte auf der einen 

Seite dazu animieren, die Steuern dort anzuheben, wo sie darunterliegen, auf der an-

deren Seite mutmaßt man, dass dadurch ein Steuersenkungswettbewerb ausgelöst 

wird. Die Antwort darauf weiß ich nicht genau; das bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist es 

bei uns nicht ganz so einfach, weil wir einen Körperschaftsteuersatz von 15 % haben; 

außerdem haben wir die Gewerbesteuer. Kein Mensch weiß ganz genau, wie andere 

darauf reagieren; denn eine solche Art der Besteuerung gibt es insbesondere bei uns. 

Wenn ich die Belastung durch die Gewerbesteuer, die Körperschaftsteuer und den So-

lidaritätszuschlag addiere, bin ich bei über 30 %. – Herr Pargent, so viel zu der Frage, 

ob wir eine Steuersenkungsorgie anleiern, da der Steuersatz in der OECD im Durch-

schnitt bei rund 23 % liegt. Herr Pargent, wir haben da noch viel Luft nach unten. Das, 

was Sie Steuersenkungsorgie nennen, ist eine einfache Notwendigkeit, um auch der 

mittelständischen Wirtschaft bei uns die Perspektive zu bieten, international wettbe-

werbsfähig zu sein, statt sich in einem Steuerwettbewerb nach oben wiederzufinden.

(Beifall bei der CSU)

Deswegen müssen wir sehr genau darauf achten, was wir jetzt tun. Deswegen ist es 

wichtig, Spielregeln für einen fairen internationalen Steuerwettbewerb zu bekommen. 

Das ist eigentlich der Hintergrund der gesamten Diskussion. Dabei stellt sich natürlich 

wie immer die Frage: Was ist fair?
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Ich bin Träger des Steuergeheimnisses und werde nichts ausplaudern, möchte aber 

doch etwas zu der Geschichte sagen, dass internationale Konzerne in unserem Lande 

überhaupt keine Steuern zahlen. Wie gesagt: Ich bin Träger des Steuergeheimnisses. 

Jeder, der irgendwo einen Firmensitz hat, muss dort, wo er den Firmensitz hat, auch 

Steuern zahlen. Ich will nur sagen: Es könnte wie überall viel mehr sein. Ich kann viele 

Steuereinnahmen brauchen, um dem Bayerischen Landtag viele Vorschläge machen 

zu können, was man damit alles tun kann. Die Aussage, dass überhaupt keine Steu-

ern bezahlt werden, ist aber ungefähr so falsch wie die Ansicht, dass es nicht notwen-

dig wäre, etwas zu verändern. Natürlich müssen wir etwas verändern. 139 Staaten be-

mühen sich darum. Wir müssen aber aufpassen – ich danke Ihnen sehr, Herr 

Dr. Kaltenhauser; Sie haben das dargestellt. Wenn wir mit der Art der Besteuerung 

dazu beitragen, dass deutsches Steuersubstrat irgendwo in der Welt landet und dort 

versteuert wird, schießen wir uns tatsächlich ins eigene Knie, da die Digitalsteuer tat-

sächlich dort bezahlt wird, wohin das Produkt – so sage ich es vereinfacht – verkauft 

wird.

Deswegen ist alles nicht ganz so einfach, wie es scheint, sondern hochkomplex. Des-

wegen ist auch das Niveau der Debatte im Bayerischen Landtag angemessen, näm-

lich hochkomplex und nicht ganz so einfach. So ist es eben bei uns.

Der jüngste Vorstoß ist richtig, aber noch längst keine Lösung. Wir müssen jetzt zu-

sammen mit der Bundesregierung und der EU versuchen, eine Lösung zu finden; 

denn eines sage ich Ihnen schon: Auf dieses Thema haben wir nur mittelbar Einfluss. 

Dort, wo wir unmittelbar Einfluss haben, könnten wir uns noch mehr engagieren. Dies 

sage ich insbesondere dem Koalitionspartner in Berlin. Was haben wir im Hinblick auf 

Unternehmensteuerverbesserungen und -veränderungen an Anträgen in Berlin in den 

letzten Jahren auf den Weg gebracht; welche Niederlagen habe ich im Finanzaus-

schuss des Bundesrates kassiert! Im Übrigen hat jemand gesagt, der Progressions-

vorbehalt sei ungerecht. Auch dazu habe ich eine Riesenniederlage kassiert. Im Fi-

nanzausschuss des Bundesrates ist mein Vorschlag zum Jahressteuergesetz 2020 
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mit 15 : 1 abgelehnt worden, wenigstens einen Freibetrag von 6.000 Euro pro Jahr zu 

gewähren. Nicht einmal das habe ich durchsetzen können – nicht weil ich so schwach 

bin, sondern weil alle anderen nicht wollten. So ist es hier auch.

Wir werden uns damit beschäftigen müssen. Es geht um Maßnahmen, um wieder aus 

der Krise zu kommen. Es geht darum, in Deutschland ein Steuerniveau vorzugeben, 

das international wettbewerbsfähig ist und dazu führt, dass bei uns wieder investiert 

wird und Beschäftigung entsteht. Wie sollen wir aus der Krise kommen, wenn wir zu-

erst Hilfsmaßnahmen durchführen, dann aber die Steuern erhöhen und die Hilfsmaß-

nahmen, die wir vorher durchgeführt haben, wieder diejenigen zahlen, denen wir ge-

holfen haben? Ganz so einfach wird es nicht funktionieren.

Deswegen müssen wir in der Steuerpolitik am besten jetzt, spätestens nach der Bun-

destagswahl, wenn es vorher nicht mehr möglich ist, einen Kurs einschlagen, der dazu 

führt, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Steuerrechts wiederherge-

stellt wird. Darum wird es gehen. – Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Herr Staatsminister, bitte kommen 

Sie noch einmal an das Rednerpult. – Eben kam fristgerecht eine Meldung zu einer 

Zwischenbemerkung. Herr Bergmüller, bitte, Sie haben eine Frage.

Franz Bergmüller (AfD): Sehr geschätzter Herr Finanzminister Füracker, wir betrach-

ten die große Politik, in der es um Mindestbesteuerung geht. In Wirklichkeit werden wir 

aufgrund der globalen Krise eher über Steuererhöhungen in allen Bereichen sprechen.

Ich möchte Ihnen eine ganz konkrete Frage stellen. Wir führen gerade eine Debatte 

über die Mindestbesteuerung. Ich frage Sie, wie Sie es finden, dass eine meiner 

Nachbargemeinden den Gewerbesteuersatz massiv gesenkt hat, um eine Großfirma, 

eine Weltfirma anzusiedeln. Ist ein solcher Gewerbesteuersatz unter dem Aspekt der 

Mindestbesteuerung aus Ihrer Sicht verwerflich, wenn also Gemeinden konkurrieren 
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und damit auch die Steuerkraft beeinflussen? Sie wissen ja genau Bescheid: Norma-

lerweise darf eine Gemeinde nicht unter ihre Steuerkraft gehen, sonst verliert sie Zu-

schüsse, Schlüsselzuweisungen und so weiter und so fort. Wie sehen Sie die Proble-

matik, dass Gemeinden in einen Wettbewerb eintreten? Ich glaube, dies ist ein viel 

wichtigeres Thema als eine globale Mindestbesteuerung, die wir sowieso nicht beein-

flussen werden.

(Beifall bei der AfD)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Bitte, Herr Staatsminister.

Staatsminister Albert Füracker (Finanzen und Heimat): Herr Bergmüller, wenn ich 

die Gewerbesteuerhebesätze von München und von Kommunen im ländlichen Raum 

ansehe, bin ich doch froh, dass es möglich ist, dass auch Kommunen im ländlichen 

Raum es durch niedrigere Gewerbesteuersätze selbst schaffen, Firmen anzuziehen, 

die dort investieren. Wenn eine Kommune es schafft, durch einen niedrigen Gewerbe-

steuerhebesatz eine Firma anzusiedeln, um hinterher mehr Steuern einzunehmen als 

mit einem hohen Gewerbesteuerhebesatz, zu dem keine Firma kommt und Gewerbe-

steuer bezahlt, ist dies für die Gemeinde doch nur gut. Für den bayerischen Finanzmi-

nister ist es immer gut, wenn Kommunen viel Steuern selbst einnehmen, weil er dann 

im Bereich der Schlüsselzuweisungen tatsächlich nicht so aktiv gefordert ist.

Insofern muss ich Ihnen ganz offen sagen: Da kommen wir nicht zusammen. Ich finde 

es gut, wenn eine Gemeinde sagt: Mit einem niedrigen Steuersatz habe ich mehr In-

vestitionen und damit mehr Steuereinnahmen vor Ort und auch mehr Arbeitsplätze.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Danke schön. – Weitere Wortmel-

dungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstim-

mung. Wir trennen die Anträge wieder.
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Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion FREIE WÄHLER auf Drucksache 18/15078 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Frak-

tionen der GRÜNEN, der SPD, der FREIEN WÄHLER, der CSU und der FDP. Bei den 

fraktionslosen Abgeordneten sehe ich keine Zustimmung. Wer ist dagegen? – Die 

AfD-Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete Plenk. Enthaltungen? – Sehe ich 

keine. Damit ist dieser Antrag angenommen.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 18/15125 seine Zu-

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Die Fraktionen BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und SPD. Wer ist dagegen? – Die Fraktion der FREIEN WÄH-

LER, CSU-Fraktion, FDP-Fraktion, AfD-Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete 

Plenk. Enthaltungen? – Keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-

che 18/15126 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Die 

Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD. Wer ist dagegen? – Die 

Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der CSU und der AfD sowie der fraktionslose Abge-

ordnete Plenk. Wer enthält sich? – Die FDP-Fraktion. Damit ist dieser Dringlichkeits-

antrag abgelehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 18/15127 seine Zu-

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. 

Wer ist dagegen? – Die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD, der 

FREIEN WÄHLER, der CSU und der FDP sowie der fraktionslose Abgeordnete Plenk. 

Wer enthält sich? – Keine Enthaltung. Damit ist dieser Antrag ebenfalls abgelehnt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt 17:50 Uhr. Ich werde keinen weiteren 

Dringlichkeitsantrag mehr aufrufen. Wir bringen ihn auch gar nicht mehr zur Abstim-

mung.

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/15079 mit 18/15083 und 18/15128 

mit 18/15131, die heute aus Zeitgründen nicht mehr behandelt werden konnten, wer-
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den gemäß § 60 Absatz 2 Satz 3 unserer Geschäftsordnung in den jeweils zuständi-

gen federführenden Ausschuss verwiesen.

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/15084 mit 18/15088, 18/15132 und 

18/15133 werden im Anschluss an die heutige Sitzung ebenfalls in den jeweils feder-

führenden Ausschuss verwiesen.

Ich bedanke mich für die lebhafte Diskussion und wünsche einen schönen Abend. Die 

Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 17:51 Uhr)
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